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Vorwort zur 2. Auflage

Die „AnwaltFormulare Versicherungsrecht“ sind 2015 mit einem eigenen, neuen Kon-
zept gestartet. Die Resonanz war durchweg positiv und wir bedanken uns dafür. In der
neuen Auflage hat Dr. Tobias Prang das Kapitel zur Lebensversicherung von Dr. Knut
Höra und Thomas Leithoff übernommen. Kerstin Hartwig ist jetzt auchMitherausgeberin
des Werks. Die 2. Auflage wurde aktualisiert und die seit dem Erscheinen der 1. Auflage
im März 2015 ergangene Rechtsprechung zu den jeweiligen Versicherungszweigen von
den Autorinnen und Autoren berücksichtigt und eingearbeitet. Die einzelnen Kapitel
wurden punktuell sinnvoll ergänzt.
Wir danken all denen, die an der Verwirklichung des Buchs mitgewirkt haben, insbeson-
dere Frau Taubenheim vom Deutschen Anwaltverlag.
Bornheim/Köln/Leipzig, Oktober 2024

André Naumann Dr. Hubert W. van Bühren Kerstin Hartwig

Vorwort zur 1. Auflage

Die „AnwaltFormulare Versicherungsrecht“ sind nach einem neuen Konzept entstanden.
Ziel war es, eine umfassende Mandatsbetreuung einer versicherungsrechtlichen Streitig-
keit wirtschaftlich effizient selbst dann erledigen zu können, wenn man mit solchen
Mandaten nicht oder nur wenig vertraut ist, egal ob man für den Versicherungsnehmer
oder den Versicherer tätig ist. Deshalb wurden neben Klageschriftsätzen auch Klage-
erwiderungen aufgeführt, um mögliche Schwierigkeiten auf der Beweisebene und Argu-
mentationswege der Gegenseite plastischer darzustellen. Neben den allgemeinen ver-
sicherungsrechtlichen Fragen wird auf die wichtigsten Versicherungssparten speziell
eingegangen.
Dank der Hilfestellung des Verlags konnten kompetente Mitstreiter für die einzelnen
Themen gewonnen werden. All denen, die an der Verwirklichung des Buchs mitgewirkt
haben, insbesondere Frau Marzinkowski und Frau Dr. Nelskamp vom Deutschen
Anwaltverlag, sei hierfür herzlich gedankt.
Bornheim/Köln, März 2015

André Naumann Dr. Hubert W. van Bühren
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A. Der Versicherungsnehmer als Mandant

I. Mandatsvorbereitung

Das versicherungsrechtliche Mandat betrifft regelmäßig eine streitige Auseinanderset-
zung zwischen Versicherungsnehmer (VN) und Versicherer (VR) zu einem Schaden-
oder Leistungsfall bzw. zu einem Vertrag. Neben den spartenspezifischen Fragen, die
in den folgenden Kapiteln getrennt voneinander besprochen werden, sind allgemeine
Fragestellungen rund um den Leistungs- oder Schadenfall und den Vertrag zu berück-
sichtigen. So ist neben der konkret aufgetretenen, mandatsbegründenden Fragestellung
auch immer zu beachten, dass weitere Ansprüche aus anderen Verträgen bestehen kön-
nen.
Für einen reibungslosen Ablauf des Mandats bedarf es zunächst einiger Daten des
Mandanten.
▼
Muster 1.1: Mandantendaten

Persönliche Daten:
Name, Vorname x x
Straße, Hausnummer x x
Postleitzahl, Ort x x
Geburtsdatum x x

Erreichbarkeit (normale):
Telefon Festnetz x x
Mobil x x
Telefon dienstlich x x
E-Mail-Adresse x x
Sonstige x x
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Besondere, abweichende Erreichbarkeit (wegen des Schadenfalls):
Abweichende Kontaktperson? x x
Telefon Festnetz x x
Mobil x x
Telefon dienstlich x x
E-Mail-Adresse x x
Sonstige x x

Bankverbindung
Kreditinstitut x x
Konto / IBAN x x
BLZ / BIC x x

Rechtsschutzversicherung
Rechtsschutz vorhanden?

Ja/Nein x x
Versicherer x x
Anschrift x x
Versicherungsnummer x x
Hotline x x

▲

Neben den allgemeinen Daten ist der Schaden- bzw. Leistungsfall frühzeitig richtig
einzuordnen und mögliche Überschneidungen mit anderen Ansprüchen bzw. Anspruchs-
gegnern sind zu klären. Dies ist insbesondere bei einem denkbaren Interessenkonflikt
bedeutsam, so z.B. bei mehreren geschädigten Personen in einem verunfallten Auto. Da
kann möglicherweise nur ein Mandat übernommen werden. Dafür ist ein rascher Über-
blick über den gesamten Sachverhalt wichtig.

Checkliste Mandatsbeginn
■ Schadentag: (…)
■ Was ist passiert? (…)
■ Welcher Schaden ist entstanden? (…)
■ Welchen Anspruch möchte der VN verfolgen? (…)
■ Welche Leistungen kommen in Betracht? (…)
■ Welche Versicherungen bestehen? (…)
■ Bei welchem Versicherer? (…)
■ Ist das Risiko mehrfach abgedeckt? (…)
■ Ist der Mandant aktivlegitimiert? (…)
■ Gibt es einen Schädiger? (…)
■ Gibt es weitere Beteiligte, wenn ja wen und wie? (…)
■ Vollmacht des Berechtigten für den speziellen Fall (…)
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§ 1A. Der Versicherungsnehmer als Mandant

II. Erstkontakt zum Versicherer

1. Allgemeines

Das erste Auftreten gegenüber dem VR ist vielfach richtungsweisend. Der erste Eindruck
kann Türen öffnen oder schließen. Man kommuniziert rechtlich mit einer juristischen,
faktisch aber mit einer natürlichen Person. Landet man als Anwalt in der falschen
„Schublade“, kann sich dies negativ auf das gesamte Mandat auswirken.

Hinweis
Anstreben sollte man eine Kommunikation auf „Augenhöhe“. Zeigen Sie dem Sach-
bearbeiter des VR, dass es um konkrete Streitpunkte und Lösungen geht, nicht
dagegen um den grundsätzlichen Streit über sämtliche Einzelfragen. Oft hilft auch
ein Telefonat um die Problempunkte genau einzugrenzen.

Sinnvollerweise sollte vor dem Erstkontakt mit dem VR die Informationslage des Man-
danten genau geklärt werden. Welche Unterlagen hat er erhalten; was hat er dem VR
gemeldet? Die nachfolgende Checkliste bietet eine Basis für den erforderlichen ersten
Überblick. Entsprechend der Angaben des Mandanten kann erst das weitere Vorgehen
abgestimmt werden.
Berücksichtigung finden sollten von Anfang an mögliche weitere Schritte im Mandat.
So bietet es sich an, frühzeitig den VN um digitale Übermittlung seiner Unterlagen zu
bitten. Damit kann im Hinblick auf die digitale Akte und das beA viel Arbeit erspart
werden.1

Abzugrenzen ist auch die Vertretung in der Sache selber von dem gelegentlichen Auftrag,
als Anwalt „nur“ die Korrespondenz mit dem VR zu führen. In der Praxis sind das Fälle
von Mandanten, die körperlich oder psychisch nach einem Schadenereignis außerstande
sind, die eigene Angelegenheit (zeitweise) selber zu regeln. Auch beruflich stark einge-
spannte Personen geben die Arbeit gelegentlich an den Anwalt ab.
Wichtig ist dies für die Gebührenfrage. Die Kosten einer reinen Korrespondenz als
Dienstleistung trägt der VN selber, der VR muss hingegen bei Leistungsverzug die
Anwaltskosten übernehmen (vgl. auch § 2 Rdn 92). Der VN ist über die anfallenden
Gebühren zu informieren; eine bestehende Rechtsschutzversicherung ist dabei zu be-
rücksichtigen (zur Anfrage beim Rechtsschutzversicherer vgl. § 3 Rdn 61 ff.).

Checkliste Informationsstand

Wurde der Schaden dem Versicherer gemeldet?
nein ja, wann? x x

Wie und wohin, z.B. per Mail an? x x
Kontaktdaten des Versicherers:

Adresse x x

1 Muster zu Dokumenten und Dateiformaten Sattler/Sattler/Brammen, § 1 Rn 36.
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Mail x x
Telefon/Fax x x

Versicherungsnummer x x
Schadennummer (falls schon vergeben) x x
Bedingungswerk (bei Abschluss Vertrag) x x

Liegt vor? nein ja
Bedingungswerk (am Schadentag) x x

Liegt vor? nein ja
Versicherungsschein (mit Versicherungssummen) x x

Liegt vor? nein ja
Nachtrag zum Versicherungsschein zum Schadentag x x

Liegt vor? nein ja
Ist das Risiko mehrfach abgedeckt? x x

Bei welchem Versicherer?
Gibt es einen Schädiger? x x
Gibt es weitere Beteiligte, wenn ja wen und wie? x x
Liegt Korrespondenz VN mit VR vor? x x
Gibt es Gutachten? x x

Liegt vor? nein ja
Hat der VN Beschwerden eingereicht, wenn ja bei wem? x x

Fehlen Angaben oder Unterlagen beim Mandanten, dann können zunächst die Vertrags-
unterlagen beim VR angefordert werden. Der VR ist nach § 3 VVG zur Auskunft
verpflichtet.
▼
Muster 1.2: Anforderung Vertragsunterlagen beim Versicherer
x x Versicherung

x x Anschrift

Vertrag-Nr.: x x
Schadentag x x
x x (Anrede)

ausweislich der in Kopie/Abschrift beiliegenden Vollmacht vertrete ich Ihren Versiche-
rungsnehmer, x x (Herr/Frau/Firma).

Bitte stellen Sie mir folgende Unterlagen zur Verfügung:
Versicherungsschein
Nachtrag zum Versicherungsschein
Versicherungsbedingungen (bei Vertragsabschluss)
Versicherungsbedingungen (aktuelle)

Mit freundlichen Grüßen

x x
Rechtsanwalt
▲
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2. Erstmalige Meldung des Schadens- oder Leistungsfalls

Wurde ein Schaden- oder Leistungsfall dem VR noch nicht gemeldet oder wurde er bei
mehreren in Frage kommenden Risikoträgern einzelnen VR noch nicht gemeldet, dann
sollte dies sofort nachgeholt werden. Ob eine umfassende Informationsangabe möglich
ist oder zunächst nur eine kurze Erstmeldung per Telefon oder Mail erfolgen soll,
hängt vom Einzelfall und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Läuft man Gefahr eine
Schadenminderungspflicht zu verletzen, bieten sich kurze telefonische Meldungen an.
Hilfreich sind in der Regel die Internetportale der VR. Hier gibt es regelmäßig Hinweise,
ob für die Versicherungssparte eine telefonische Sofortmeldung oder lieber eine schriftli-
che Meldung innerhalb der ersten Tage sinnvoll ist.

Hinweis

Für eine Erstmeldung per Mail oder Telefon reichen vielfach folgende Angaben:

■ Vertragsnummer
■ Schadentag
■ kurzer Sachverhalt
■ kurz umrissener Schaden
■ aktuelle Erreichbarkeit des VN (Mobil, etc.)
■ Erreichbarkeit des Anwalts

Diese Angaben sind regelmäßig nicht ausreichend für eine komplette Schaden- oder
Leistungsfallbearbeitung; sie reichen üblicherweise dem VR aber aus, den Fall ent-
sprechend des eigenen Regulierungsmusters zu lenken und fortzuführen.

▼
Muster 1.3: Allgemeine Erstschadenmeldung
x x Versicherung

x x Anschrift

Vertrag-Nr.: x x

Schadentag x x

x x (Anrede)

ausweislich der in Kopie/Abschrift beiliegenden Vollmacht vertrete ich Ihren Versiche-
rungsnehmer, x x (Herr/Frau/Firma).

Am x x (Datum) hat sich Folgendes ereignet: x x (kurzer Schadenhergang)

Dabei ist x x (entstandener Schaden) entstanden.

Bitte informieren Sie mich über das weitere Vorgehen und welche Unterlagen Sie benöti-
gen.

Mit freundlichen Grüßen

x x

Rechtsanwalt
▲
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§ 1 Einführung

Die Erstschadenmeldung kann auch mit der Anforderung der Vertragsunterlagen (Muster
1.2) kombiniert werden.

3. Erstkontakt zum Versicherer bei gemeldetem Schadenfall

Bei bereits erfolgter Schadenmeldung sollten mit dem ersten Brief an den VR die
fehlenden, aber notwendigen Unterlagen für die Fallbearbeitung angefordert werden,
um dann die genaue und spartenspezifische Anspruchslage zu prüfen. Dafür ist es
empfehlenswert, wenn eine Kopie der Vollmacht (für genau diesen Schadenfall) unaufge-
fordert mitgeschickt wird (vgl. § 3 Rdn 4).
Hier befindet man sich an dem Punkt, dass der VR nicht, nicht in dem Umfang oder nicht
so schnell leistet, wie der VN es wünscht. An Informationen können z.B. Gutachten,
Rechnungen oder Preislisten fehlen. Auch kann, wenn der Vermittler Makler ist und
eine Maklervollmacht erteilt wurde, dem VNmöglicherweise auch nicht der vollständige
Schriftverkehr vorliegen. Deshalb ist es sinnvoll mitzuteilen, was bereits vorliegt.2

▼
Muster 1.4: Erstbrief an VR
x x Versicherung

x x Anschrift

Schaden-Nr.: x x
Schadentag x x
x x (Anrede)

ausweislich der in Kopie/Abschrift beiliegenden Vollmacht vertrete ich Ihren Versiche-
rungsnehmer, x x (Herr/Frau/Firma), anlässlich des o.g. Schadenfalls.

Bisher liegen hier folgende Unterlagen vor: x x
Soweit bekannt, besitzen Sie noch weitere Dokumente. Bitte schicken Sie mir noch
x x (z.B. Gutachten vom 1.2.2014) zu. Sollten Ihnen darüber hinaus Informationen
zum Schadenfall vorliegen, so bitte ich Sie mir diese ebenfalls zur Verfügung zu stellen.

Nach Durchsicht der Unterlagen komme ich unaufgefordert auf den Schadenfall zurück.

Mit freundlichen Grüßen

x x
Rechtsanwalt
▲

Das Anschreiben kann auch mit der Anforderung der Vertragsunterlagen (Muster 1.2)
kombiniert werden.

2 Hinsichtlich der Informationspflichten des VR sind § 7 VVG und die VVG-InfoV zu beachten.
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§ 1B. Der Versicherer als Mandant

III. Beschwerden, Mediation

1. Beschwerden

Dem VN sind die kostengünstigen Möglichkeiten einer Beschwerde z.B. beim VR
selber, bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder beim Om-
budsmann e.V. (Ombudsfrau für Versicherungen).3 Vielfach wurden solche Beschwerden
bereits vor der Mandatierung des Anwalts eingelegt. Die Stellungnahmen sind für die
weitere Interessenverfolgung wichtig und informativ. Die Beschwerdeantworten zeigen
zumindest, woran der VR mit seiner Anspruchsstellung scheitert.
Im anwaltlichen Mandat sind Beschwerden regelmäßig wenig sinnvoll. Der an Be-
schwerden anknüpfende Prozess bei Beschwerdestelle und VR ist langwierig. Lediglich
der Versicherungsombudsmann kann als Schlichtungsstelle den VR bis zu einer Ent-
scheidungsgrenze von 10.000 EUR zu einer Zahlung anweisen.4 Darüber hinaus kann er
Empfehlungen aussprechen.

2. Mediation

Einige VN wünschen sich eine Mediation. Eine Mediation ist geeignet, wenn neben
dem Kernproblem weitere Konflikte bestehen, die ausgeräumt werden sollen. Es geht
also um eine langfristige Konfliktlösung zwischen Parteien, die auf einen gemeinsamen
weiteren Umgang angewiesen sind oder diesen unbedingt erhalten wollen.
Das Versicherungsrecht ist für diesen Ansatz grundsätzlich nicht geeignet. In Schaden-
und Leistungsfällen geht es schlicht um die Leistung. Von einer Mediation kann nur
abgeraten werden.5

B. Der Versicherer als Mandant

Die VR bedienen sich fast überwiegend in gerichtlichen Klageverfahren eines Anwalts.
Nach der Einführung von § 215 VVG klagen VN meist an ihrem Wohnort, anders als
vor der VVG-Reform. Viele VR betrauen regelmäßig spezialisierte Kanzleien, die dann
überregional tätig werden.
Andere VR beauftragen gerade auch bei amtsgerichtlichen Klageverfahren vermehrt
ortsansässige Anwälte. In diesen Mandaten steht zwar die fachkompetente Unterstützung
des VR zur Seite, die Klageerwiderung schreiben und vor Gericht überzeugen muss man
aber alleine.
Als Rechtsbeistand des VR muss im Blick behalten werden, ob ein Anerkenntnis oder
ein Vergleich für den VR sinnvoller und wirtschaftlicher ist, als ein gegen den VR
ergangenes Urteil. Auch sind die Erfolgsaussichten einer Berufung oder Revision zu
prüfen.

3 Zu Beschwerden vgl. Naumann/Brinkmann, § 12 Rn 1 f.
4 Verfahrensordnung und weitere Informationen unter www.versicherungsombudsmann.de.
5 Falls es unumgänglich sein sollte, vgl. Mustertext bei Sattler/Sattler/Brammen, § 1 Rn 25.
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§ 1 Einführung

Hinweis
Es bietet sich manchmal an, mit dem zuständigen Sachbearbeiter bei schwierigen
Sach- oder Rechtsfragen für den Termin der mündlichen Verhandlung eine telefoni-
sche Erreichbarkeit zu vereinbaren.

Checkliste: Versicherer als Mandat

Allgemeines
Kontaktdaten des Versicherers:

Adresse x x
E-Mail x x
Telefon/Fax x x

Versicherungsnummer x x
Schadennummer x x
Bedingungswerk (bei Abschluss Vertrag) x x
Bedingungswerk (am Schadentag) x x
Versicherungsschein (mit Versicherungssummen) x x
Nachtrag zum Versicherungsschein zum Schadentag x x

Außergerichtliche Fallbearbeitung
Liegt komplette Schadenakte vor? x x
Was wurde gezahlt? x x
Was wurde abgelehnt? x x
Streitig war? x x
Gab es Vergleichsangebote, wenn ja welche? x x

Gerichtliches Klageverfahren
Gericht x x
Aktenzeichen Gericht x x
Klageeingang bei VR x x
Frist zur Anzeige Verteidigungsbereitschaft x x
Frist für die Klageerwiderung x x
Anordnung persönliches Erscheinen (Vorstand VR)? x x
Gibt es Vorgaben durch den VR, wenn ja welche? x x
Hinweise des VR auf vergleichbare Rechtsprechung? x x
Widerklage möglich und gewollt? x x
Fall der Streitverkündung? x x

Prozessstand? x x

8 Naumann
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§ 2A. Einleitung

A. Einleitung

Jährlich werden rund 50 Millionen Versicherungsfälle reguliert, in der Regel ohne
anwaltliche Beteiligung. Die Zahl der gerichtlichen Verfahren, an denen Versicherer
beteiligt sind, wird statistisch nicht erfasst. Versicherer sprechen von einer Prozessquote
von 1 % bis 3 %. Daraus ergibt sich, dass die gerichtlichen Verfahren, an denen Versiche-
rer beteiligt sind, pro Jahr etwa 1 Million Verfahren ausmachen dürften. Soweit in der
Anwaltschaft eine Spezialisierung erfolgt ist, geschah dies in der Regel nur in den
Kanzleien, die für Versicherer tätig waren, während Kanzleien, die sich darauf speziali-
siert haben, Versicherungsnehmer zu vertreten, nicht in Erscheinung getreten sind.

Statistisch betrachtet entfallen auf jeden Bundesbürger sechs Versicherungsverträge,
deren Inhalt und Auslegung oft Gegenstand von Auseinandersetzungen zwischen Versi-
cherern und Versicherungsnehmern ist. Hier bietet sich ein großes Betätigungsfeld für
die Anwaltschaft. Den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten muss es auch gelingen,
sich auf dem Beratungsmarkt zu etablieren, der von den hauptberuflichen und nebenbe-
ruflichen Versicherungsvermittlern beherrscht wird. Nahezu 80% aller Versicherungs-
verträge werden vom Außendienst der Versicherer akquiriert.

Rechtsanwälte sind gemäß § 3 Abs. 1 BRAO für den rechtsuchenden Bürger „unabhän-
gige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten“. Diesem Anspruch können
sie nur gerecht werden, wenn sie auch die Mandanten in versicherungsrechtlichen Ange-
legenheiten beraten und ihnen vermitteln, welche Versicherungsverträge sinnvoll sind
und auf welche Versicherungsverträge verzichtet werden kann.

I. Rechtsgrundlagen

Das Privat-Versicherungsrecht ist, im Gegensatz zu den gesetzlichen Versicherungen,
ein Spezialgebiet des Zivilrechts. Gegenstand des Privat-Versicherungsrechts sind somit
die Rechte und Pflichten der Versicherer einerseits und der Versicherungsnehmer sowie
mitversicherter Personen andererseits. Grundlage des Privat-Versicherungsrechts ist da-
her zunächst das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), das in vielen Bereichen durch das
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) abgeändert wird.

Das VVG befasst sich ausschließlich mit der Binnenversicherung, es gilt somit nicht für
die See- und Rückversicherung (§ 209 VVG).

Die Rückversicherung ist die Versicherung der (Erst-)Versicherer. Art und Umfang
der Rückversicherung ergeben sich jeweils aus privatrechtlichen Verträgen zwischen
Rückversicherern und Erstversicherern.

Auch das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und das Pflichtversicherungsgesetz
(PflVG) sind in der anwaltlichen Praxis bei der Bearbeitung versicherungsrechtlicher
Mandate von Bedeutung. Wesentliche Erkenntnisgrundlage im Privat-Versicherungs-
recht sind jedoch die Allgemeinen Versicherungsbedingungen des Versicherers (AVB),
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§ 2 Grundzüge des Versicherungsrechts

die jeweils Sonderregelungen oder Klarstellungen gegenüber dem VVG und dem BGB
enthalten.

1. Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

Das Versicherungsaufsichtsgesetz von 1901 ist in seiner über 100-jährigen Geschichte
vielfach geändert und den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen angepasst
worden. Die vom Gesetzgeber gewählte Form der Versicherungsaufsicht ist das System
dermateriellen Staatsaufsicht, dem alle inländischen Versicherungsunternehmen unter-
liegen. In Deutschland sind über 700 Versicherungsgesellschaften unter Bundesaufsicht
tätig.
Durch das Dritte Durchführungsgesetz/EWG zum VAG ist es zum 1.7.1994 zu wesentli-
chen Veränderungen gekommen. Versicherungsunternehmen mit Sitz in der europäi-
schen Gemeinschaft erhalten in ihrem jeweiligen Herkunftsland einen „europäischen
Pass“, mit dem sie in sämtlichen Mitgliedsstaaten tätig werden dürfen. Hierbei unterlie-
gen sie nur der Rechts- und Finanzaufsicht des jeweiligen Herkunftsstaates.
Die inländischen Versicherungsunternehmen bleiben damit weiterhin der Rechts- und
Finanzaufsicht des (früheren) Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen unter-
stellt, und zwar für ihre gesamte Tätigkeit in den Mitgliedsstaaten der europäischen
Gemeinschaft.
Seit dem 1.5.2002 ist das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen mit dem
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen und den Wertpapierhandel zu einer neuen Be-
hörde verschmolzen worden: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
Die bis 1994 bestehende Genehmigungspflicht für Tarife und Versicherungsbedingun-
gen ist entfallen, so dass nunmehr die Versicherer Tarife und Bedingungen frei bestim-
men können. Die einzigen Inhaltskontrollen bleiben dann die Bestimmungen des VVG
und des BGB (§§ 305 ff.) zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Versicherer
sind nunmehr in allen Mitgliedsstaaten der europäischen Gemeinschaft in der Gestaltung
ihrer Versicherungsbedingungen – bis auf gewisse Mindeststandards, wie z.B. in der
Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung – frei.
Die Hauptaufgabe der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht besteht darin, die
Kapitalausstattung der Versicherungsgesellschaft zu überprüfen und Insolvenzen von
Versicherern zu verhindern.
Neben der Finanzaufsicht (§ 81 Abs. 1 VAG) hat die Bundesanstalt auch eine Miss-
brauchsaufsicht (§ 81 Abs. 2 VAG). Im Rahmen dieser Missstandsaufsicht ist die BaFin
befugt, eine AVB-Kontrolle auszuüben, soweit die Versicherungsbedingungen Versiche-
rungsnehmer unangemessen benachteiligen und zu einem „Missstand“ i.S.v. § 81 VAG
führen.
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